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1. Änderung 
der Gebührensatzung für die Benutzung der 

Sport- und Mehrzweckhallen, 
Dorfgemeinschaftshäuser, 

Sportplätze und Außenanlagen 
 

 der 
 

Gemeinde Biblis 
 

 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung vom 01. April 1993 (GVBl I, 1992, S. 534), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.Dezember 1999 (GVBl I, 2000, S. 2), der §§ 1 bis 5 a und 10 
des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17. März 1970 
(GVBl I, S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1998 (GVBl I, S. 
562), sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
(VwVG) vom 04. Juli 1966 (GVBl I, S. 151), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
15. Juli 1997 ( GVBl I, S. 217 ff) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis in 
ihrer Sitzung am 22.08.2001 die 1. Änderung der Gebührensatzung für die 
Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze 
und Außenanlagen beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 2 Abs. 1 wird folgendermaßen ergänzt: 
 
§ 2 (1)  
                               10.  Pfarr- und Jugendzentrum Biblis 
 
Anmerkung: Die als Anlage beigefügte Preistabelle „Pfarr- und Jugendzentrum 
Biblis“ wird damit Bestandteil der Gebührensatzung. 
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Artikel 2 
 
§2 Abs. 6a wird neu eingefügt: 
 
§ 6a Großveranstaltungen 
 
Bei privaten Veranstaltungen mit überwiegendem Geselligkeitscharakter, 
insbesondere Hochzeiten, an denen mehr als 250 Personen teilnehmen, beträgt die 
Kaution 2500,-- €.  
Außerdem ist der Arbeitseinsatz des Hallenwartes in vollem Umfang nach den 
jeweils gültigen Stundensätzen, die den Berechnungen von Leistungen an Dritte 
zugrunde gelegt werden, zu bezahlen. 
Weiterhin hat der Veranstalter geeignete brandsicherheitstechnische Vorkehrungen 
nachzuweisen. 
 
 
 
 

Artikel 3 
 

Die Änderungen treten ab 01.01.2002 in Kraft. 


